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Stadt Karlsruhe  
Schul- und Sportamt 
Stand: 24.April 2020 
 
 

 

 
 
Name des Kindes/ der Kinder: ________________________________________________________________ 
 
 
Name des Elternteils:  ________________________________________________________________ 
 
 
Hiermit wird bestätigt, dass die o.g. Person zu den berechtigten Personen gemäß der Verordnung der Landesregierung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) in der 
aktuellen Fassung aufgrund von § 32 in Verbindung mit den § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 31 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 für eine Notbetreuung in einer Schule, Kindertagesstätte oder 
Kindertagespflege gehört.  
 
Kritische Infrastruktur im Sinne des § 1a Abs. 8 der Corona-Verordnung - CoronaVO sind insbesondere 
 

1. die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) bestimmten Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, 
Informationstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und 
Verkehr, 

2. die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen Versorgung einschließlich der zur Aufrechterhaltung 
dieser Versorgung notwendigen Unterstützungsbereiche, der Altenpflege und der ambulanten Pflegedienste, auch 
soweit sie über die Bestimmung des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-KritisV hinausgeht, 

      2a. die ambulanten Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhilfe, die Leistungen nach §§ 67 ff. des Zwölften 
Buchs Sozialgesetzbuch erbringen, sowie gemeindepsychiatrische und sozialpsychiatrische Einrichtungen und 
Dienste, die einem Versorgungsvertrag unterliegen, und ambulante Einrichtungen und Dienste der Drogen- und 
Suchtberatungsstellen, 

3. Regierung und Verwaltung, Parlament, Organe der Rechtspflege, Justizvollzugs- und 
Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen sowie notwendige Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge 
(einschließlich der Einrichtungen gemäß §36 Absatz 1 Nummer 4 IfSG), sowie die in den § 1 Absatz 1 genannten 
Einrichtungen, soweit Beschäftigte von ihrem Dienstherrn oder Arbeitgeber unabkömmlich gestellt werden, 

4. Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- /Rettungswesen einschließlich Katastrophenschutz, sowie die 
Einheiten und Stellen der Bundeswehr, die mittelbar oder unmittelbar wegen der durch das Corona-Virus SARS-
CoV-2 verursachten Epidemie im Einsatz sind 

5. Rundfunk und Presse, 
6. Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den ÖPNV und den Schienenpersonenverkehr sowie Beschäftigte 

der lokalen Busunternehmen, sofern sie im Linienverkehr eingesetzt werden, 
7. die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie 
8. das Bestattungsunternehmen. 

 
Benennung der Tätigkeit: 
 
 
 
 
 

 
 
 
__________________________ ________________________ ____________________________ 
Ort, Datum   Stempel des Arbeitgebers  Unterschrift des Arbeitgebers  

Bestätigung des Arbeitgebers (bei beruflich Selbstständigen: 
Darstellung mit Gewerbenachweis, vergleichbarem Nachweis 
oder Eigenbescheinigung) für systemrelevante Berufe nach      
§1a Abs. 2 Corona VO 


